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Antrag auf Informationszugang nach dem Hamburgischen Transparenzgesetz 

(HmbTG) vom 24.12.2021 an die Behörde  für Inneres und Sport  

 

 

Sehr geehrter Herr ██████ , 
 
am 24.12.2021 haben Sie per E-Mail einen Antrag auf Zugang zu Informationen nach dem 
Hamburgischen Transparenzgesetz gestellt. 
 
Ihre Anfrage ist der oben genannten Dienststelle am 27.12.2021 zur abschließenden Be-
arbeitung und Beantwortung zugeleitet worden. 
 
In Ihrem Antrag auf Informationszugang gemäß § 1 Abs. 2 HmbTG beziehen Sie sich auf 
ein Schreiben des Personalamtes zur 3G -Regelung am Arbeitsplatz und bitten um Infor-
mationen über die Art der Umsetzung innerhalb der Schutzpolizei.   
 
Ein Anspruch nach der oben genannten Norm ermöglicht den Zugang zu allen Informatio-
nen einer öffentlichen Stelle in Form von vorliegenden amtlichen Aufzeichnungen jeglicher 
Art.  
 
Ihrem Antrag auf Informationszugang gemäß § 1 Abs. 2 HmbTG kann entsprochen wer-
den.  Nach  Prüfung  erhalten  Sie  nunmehr  als  Anlage  (eine  pdf-Datei)  ein Schreiben  des 
Führungsstabes der BAO (Besondere Aufbauorganisation) Corona nebst Anlagen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 

SP 31 -Allgemeine Vollzugsangelegenheiten- 
 


